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Ratgeber

häufigstes ein Diabetes melli-
tus und ein chronischer AI-

koholismus, was bei Ihnen
beides ausscheiden dürfte, da

Sie sich selbst als kerngesund
bezeichnen. Wichtig ist auch,
Mangelzustände an Vitamin
B12 und/oder Folsäure auszu-
schliessen. Diese beiden Vita-
mine sind für eine normale
Nervenfunktion erforderlich.
Liegt solch ein Mangel-
zustand vor, lässt sich die
Nervenfunktion oft durch Vi-
taminpräparate wieder bes-

sern. Der Vollständigkeit hal-
ber sei erwähnt, dass auch
viele andere Erkrankungen zu
einer Polyneuropathie füh-
ren können. Dies ist aber ins-
gesamt eher selten der Fall,
und meist treten dann auch
andere Symptome auf, die
den Weg zur zugrunde lie-
genden Erkrankung weisen.

Dr. med. Maff/uas Prank

Patienten-
recht
Muskeltraining:
Therapie oder
Prävention?
Jcb babe hei meiner Kranken-
kasse eine Zusafzversicfzerun,s>'

abgeschlossen, die u.a. einprä-
venfives Muskeltraining he-

inhalfef. Einige Zeit später he-

harn ich starke Bückenscbmer-

zen. Lim diese etwas zu lindern,
verschrieb mir der Arzt ein Mus-

he/training. Bei derfCranhenhas-

se nahm man an, es handle sich

um eine präventive Massnahme
und verbuchte sie als solche, /m
weiteren Verlauf beanspruchte
ich dann zusätzlich daspräven-
tive Muskeltraining, das in der

Zusatzversicberung vorgesehen

war, um meinen Bücken zusätz-
lieh zu stärken. Nun lehnt mei-

ne Versicherung/edoch die Über-

nähme der Kosten ab mit der
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Begründung, die Leistung sei

schon mit der vormals genösse-
nen Therapie erschöp/t worden.

Hier liegt eindeutig ein Miss-
Verständnis vor. Wir haben
Ihren Arzt aufgefordert, für
die erste Therapie nochmals
eine Verordnung auszustel-
len, mit der Begründung, dass

die verordnete Rückengym-
nastik keineswegs vorbeugen-
de Funktion gehabt habe. Ih-
re Krankenkasse hat sich da-

raufhin bereit erklärt, zusätz-
lieh auch das effektive prä-
ventive Muskeltraining zu
übernehmen.

Im Zweifelsfall lieber
«allgemein» liegen
Vor kurzem musste ich an ei-

nem Samstag notfallmässig das

Spital aufsuchen, da ich mir mit
dem Basenmäher ganz tief in
den Fuss geschnitten hatte. Bei

der Au/hahme der Personalien

gab ich in meinerAufregung an,
ich sei privat versichert (was ich

früher auch einmal war) und
unterschrieb auch ein entspre-
chendes Blatt. 7ch wurde noch

am gleichen Tag operiert und
konnte am Montag wieder nach

Hause. Nun habe ich für die un-

gedeckten Kosten eineBechnung
bekommen. Wäre es denn nicht
Sache des Spitals gewesen zu
merken, dass ich nur aligemein
versichert bin?

Die Antwort lautet hier ganz
eindeutig: nein! Gerade über
das Wochenende ist es für ein
Spital schwierig, die Angaben
zu überprüfen. Ausserdem
haben Sie die Richtigkeit der

Angaben auf dem Blatt mit
den Personalien durch Ihre
Unterschrift bezeugt. Ein Spi-
tal darf davon ausgehen, dass

mündige Patienten wissen,
wie sie versichert sind.

Crista Niehus,
Schweiz. Patientenorganisation,

Postfach 850, 8025 Zürich

Versiehe-
rungen

Dr. Hansruedi Berger

Privathaftpflicht:
Wenn die erwachsenen
Kinder bei den Eltern
wohnen
Unsere Haftpflichtversicherung
deckt bei den Eltern wohnende

Kinder nur bis zum 25. Alters-

fahr. Unsere Tochter erreicht
demnächst dieses Alter. Sie hat
ihr Studium noch nicht beendet

und wird vorderhand noch bei

uns wohnen. Braucht Sie nun
eine eigene Police?

Sie sind bei einer Gesellschaft
versichert (Mobiliar), welche
in dieser Beziehung immer
noch den zur Zeit des Ver-

Sicherungskartells üblichen
Standard anwendet. Damals
blieben bei den Eltern leben-
de Kinder bis Alter 25 durch
die Familienpolice gedeckt,
sie mussten zudem unverhei-
ratet und in Ausbildung sein.
Auch Helvetia Patria und die
Zürich haben diesen alten
Zopf noch nicht abgeschnit-
ten.

Seit der Deregulierung
Ende der achtziger Jahre hat
sich nämlich bei den meisten
Gesellschaften ein besserer
Standard etabliert. So schrei-
ben etwa Berner, Coop, Tele,
Elvia, National und Win-
terthur keine Altersgrenze
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Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

Die Spezialisten für nrnar' A Tramstrasse 46
TrePPenhfte flCKAU All 8707 Uetikon a/See
innen und aussen

• für Jahrzehnte

• passt praktisch
auf jede Treppe

• in einem Tag
montiert

sofort Auskunft
01/920 05 04

^Sitte senden Sie mir Unterlagen
| Ich möchte einen Kostenvoranschlag

I Name/Vorname

| Strasse

| PLZ/Ort

| Telefon
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